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SILVESTER 
R¿cksichtnahme 
 

Silvester r¿ckt immer nªher und 

der Jahreswechsel steht vor der 

T¿r. Dieser wird traditionell mit einem Feuerwerk 

begleitet. Dabei soll aber auch auf andere Acht ge-

geben werden!  

Die Verwendung von Feuerwerkskºrper und Silves-

terknaller der Kategorie F2 ist im Ortsgebiet und in 

unimittelbarer Nªhe zu Menschenansammlungen 

verboten. Handeln Sie im Umgang mit Silvester-

knallern und Feuerwerkskºrpern verantwortungs-

voll und nehmen Sie R¿cksicht! Dies gilt besonders 

in der Umgebung von Tieren. Generell sollten  

Haustiere zu Silvester bei geschlossenen Fenstern 

und T¿ren im Gebªude bleiben, damit die Lautstªr-

ke des Feuerwerkes etwas gedªmmt wird.  

Auch Weidetiere und Wildtiere werden durch das 

Feuerwerk erschreckt. Durch die hellen Lichter wird 

das Tier in Angst und groÇen Stress versetzt und 

fl¿chtet, was zu Unfªllen im StraÇenverkehr f¿hren 

kann. Auch die Winterreserven der Tiere werden 

stark beansprucht und viel Energie, welche f¿r den 

Winter benºtigt wird, wird verbraucht.  

 

 

SCHNEER UMUNG 
Pflichten der Anrainer 
 

Der Winter steht wieder bevor und wir mºchten 

auszugsweise  auf die StraÇenverkehrsordnung  

Ä 93. (1) StVO hinweisen: 

Die Eigent¿mer von Liegenschaften in Ortsgebie-

ten, haben daf¿r zu sorgen, dass die entlang der 

Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 

3m vorhandenen, dem ºffentlichen Verkehr  

dienenden Gehsteige und Gehwege, entlang der 

ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6:00 Uhr bis 

22:00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen  

gesªubert, sowie bei Schnee und Glatteis bestreut 

werden. Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, so 

ist der StraÇenrand in der Breite von 1 m zu  

sªubern und zu bestreuen. Das Ablagern von 

Schnee auf 

der StraÇe 

ist verboten. 

Kommt es 

dadurch zu 

einem Unfall, 

kann der 

Verursacher 

rechtlich  

belangt wer-

den. 

 

HEIZKOSTENZUSCHUSS 
Antrag 2021/22 

 
Die N¥ Landesregierung hat beschlossen, sozial 
bed¿rftigen NiederºsterreicherInnen einen einma-

ligen Heizkostenzuschuss f¿r die Heizperiode 

2021/2022 in Hºhe von ú 150,00 zu gewªhren. 

Die Antrªge kºnnen ab sofort bis spªtestens  

30. Mªrz 2022 beim  Gemeindeamt gestellt wer-

den. Die Festsetzung der Auszahlungshºhe und 

die Auszahlung selbst erfolgt direkt durch die N¥ 

Landesregierung. Antragsformular, Richtlinien und 

Erlªuterungen zu den Richtlinien sind im Internet 

unter: https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/

Foerd_Heizkostenzuschuss.html abrufbar.  
 

Voraussetzungen Heizkostenzuschuss: 

¶  ¥sterreichische Staatsb¿rgerschaft 

¶   Staatsangehºrige eines anderen EWR Mit- 

  gliedstaates sowie deren Familienangehºrige 

 Anerkannte Fl¿chtlinge nach der Genfer Kon- 

  vention 

¶  Drittstaatsangehºrige, wenn es sich um  

  Familienangehºrige von EWR-B¿rgerInnen im  

 Sinne von Art. 24 in Verbindung mit Art. 2 der 

 EU Richtlinie RL 2004/38/EG handelt 

¶  Hauptwohnsitz in N¥ 

¶  Monatliche Bruttoeink¿nfte, die den jeweiligen  

 Ausgleichszulagenrichtsatz gemªÇ Ä 293 

 ASVG nicht ¿berschreiten 

 

Von der Fºrderung ausgenommen sind:  

¶ Personen, die keinen eigenen Haushalt f¿hren 

¶ Personen, die die bedarfsorientierte Mindest-

 sicherung beziehen 

¶ Personen, die in Heimen auf Kosten eines  

  Sozialhilfetrªgers untergebracht sind 

¶ Personen, die keinen eigenen Heizaufwand 
 haben, weil sie einen privatrechtlichen An- 

  spruch auf Beheizung der Wohnung bzw.  

 Bereitstellung von Brennmaterial besitzen 

 (Ausgedinge, Pachtvertrªge, Deputate usw.) 

 und diese Leistungen auch tatsªchlich  

  erhalten. 

¶  Alle sonstigen Personen, die keinen eigenen 
 Aufwand f¿r Heizkosten haben 

 

Ausk¿nfte ¿ber den Heizkostenzu-

schuss erhalten Sie beim Amt der 

N¥ Landesregierung, B¿rgerser-

vice-Telefon: 02742/9005-9005 

oder im Gemeindeamt Gresten-

Land: 07487/2240.  
αUnser Bauhof Fr¿hmorgens im Einsatzñ 
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VORWORT 

Wort des  

B¿rgermeisters  
 

 

Geschªtzte B¿rgerinnen 

und B¿rger! 

Ă2020 - ein Jahr wie kein anderes!ñ Mit diesen  

Worten begann mein Vorwort im Landkurier 

zum Jahresende 2020. Wer hªtte gedacht, 

dass wir ein weiteres Jahr mit Infektionswellen 

und Lockdowns erleben werden.  

Die Situation stellt uns noch immer vor groÇe  

Herausforderungen und verlangt von uns Ein-

schrªnkungen in unser persºnliches und  

gesellschaftliches Leben. Eine wesentliche 

Verbesserung brachte die Entwicklung eines 

wirksamen Impfstoffes. Die Impfung bietet ei-

nen guten Schutz vor der Infektion und ich 

mºchte alle einladen, die kostenlose Schutz-

impfung in Anspruch zu nehmen.  

Die finanziellen EinbuÇen als Folge der Corona

-Krise schlugen sich nun doch nicht so negativ 

im Gemeindebudget nieder, wie bef¿rchtet. Die 

wirtschaftliche Erholung, die Gemeindepakete 

des Bundes und des Landes konnten beinahe 

alle prognostizierten Mindereinnahmen abde-

cken. Daher konnten wir die geplanten Vorha-

ben im heurigen Jahr umsetzen.  

Im Fr¿hjahr konnte der Um- und Ausbau des 

Arzthauses fertiggestellt werden. Vier Ordinati-

onen wurden gebaut. Drei barrierefreie Ordina-

tionen wurden bereits bezogen.  

Die AufschlieÇungsstraÇe der neuen Siedlung 

Haselweg mit allen notwendigen Einbauten 

(Kanal, Wasser, Strom, Breitband-

Leerverrohrung) konnte im Mai fertiggestellt 

werden. Insgesamt wurden schon f¿nf Einfami-

lienhªuser errichtet und drei Familien sind be-

reits eingezogen,  

Auch der Hochwasserschutz Schwaighofgra-

ben wurde im heurigen Jahr fertiggestellt und 

bietet nun eine wesentliche Verbesserung bei 

Starkregenereignissen. Erfreulich war im  

heurigen Jahr, dass die budgetierten Mittel f¿r 

Unwetterschªden GroÇteils nicht verwendet 

werden mussten.  

Aktuell arbeiten wir an der Verbesserung der  

Verkehrssicherheit in der K¿hbergsiedlung. 

Ein Gehsteig im Bereich des Grundst¿ckes 

der Familie Baumann soll den FuÇgªngern zu-

sªtzlichen Schutz bieten.  

Trotz der weiterhin angespannten finanziellen 

Lage sind wir bem¿ht, anstehende Projekte zu 

finanzieren und umzusetzen. Weitere Informa-

tionen darf ich im nªchsten Landkurier 

(Budgetsitzung Mitte Dezember) weitergeben.  

Als B¿rgermeister mºchte ich mich bei allen 

B¿rgerinnen und B¿rgern f¿r die gute Zusam-

menarbeit und das entgegengebrachte Ver-

stªndnis im abgelaufenen Jahr bedanken.  

Ein besonderes Dankeschºn darf ich f¿r den  

Einsatz und die wertvolle Zusammenarbeit an 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-

meinde richten. Alles Gute mºchte ich unserer 

langjªhrigen Mitarbeiterin Roswitha Bogenrei-

ter w¿nschen, die im Sommer in den wohlver-

dienten Ruhestand trat. Danke f¿r die zuver-

lªssige Arbeit und den Teamgeist.  

Herzlichen Dank auch an alle Mitglieder des  

Gemeinderates f¿r das Miteinander, f¿r die 

produktiven Diskussionen und f¿r die vielen 

erforderlichen Beschl¿sse.  

Ich w¿nsche allen B¿rgerinnen und B¿rgern 

ein gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit 

und ein erfolgreiches Jahr 2022.  

  

IMPRESSUM 
Medieninhaber, Herausgeber, Herstellungsort: 

Gemeinde Gresten-Land, Friedhofgasse 4, 3264 Gresten 

Blattlinie: Information, Ausschreibung und Verlautbarung 

amtlicher Kundmachungen (gemªÇ Ä 41 (1) AVG) f¿r die  

Gemeindeb¿rgerinnen und Gemeindeb¿rger von Gresten-Land. 

Kontakt: 07487/2240, gemeinde@gresten-land.gv.at 

Homepage: www.gresten-land.gv.at  
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WIR GRATULIEREN... 

Leopold Jagersberger 

Hinterhof 

zum 85. Geburtstag 

Leopold Wechselauer 

Sichelschmiedleiten 

zum 80. Geburtstag 

Gottfried Haslauer 

Unteramt  

zum 85. Geburtstag 

Hermine Pºchhacker  

Unteramt 

zum 85. Geburtstag 

Engelbert Buchebner 

Unteramt 

zum 80. Geburtstag 

Irma Sollbºck-Wochner 

Schadneramt 

zum 80. Geburtstag 

Helga und Leopold Wechselauer 

Sichelschmiedleiten 

zur Goldenen Hochzeit 

CƻǘƻǎΥ DŜƳŜƛƴŘŜŀǊŎƘƛǾ DǊŜǎǘŜƴ-[ŀƴŘ 
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WIR GRATULIEREN... 

Christine und Johann Tanzer 

Hochbuchberg 

zur Goldenen Hochzeit 

WIR TRAUERN UM... 

Maria Scheinhart  

Brunnbach 

*1933 

Marianne 

Thalhauser  

Oberamt 

*1938 

WIR BEGR¦SSENé 

 

¶ Viktor August Bogenreiter  

Unteramt  

 

¶ Fiona Luger      

Unteramt 

 

¶ Anna Maria Pinter 

Oberamt 

 

¶ Anna Steiner 

¥denweg 

 

¶ Amelie Latschbacher 

Baumgarten        

WIR GRATULIERENé  

Lehrabschlusspr¿fung    Elektrotechniker   Markus Daurer 

Lehrabschlusspr¿fung     Maurer    Mathias Scharner 

HTBLA Waidhofen/Ybbs   Matura        Andreas Scharner 

BAfEP Amstetten    Matura    Christof Pºchacker 

 

Auch heuer haben zahlreiche Jugendliche ihre Ausbildung abgeschlossen. Sei es den Polytechnischen  

Lehrgang, Lehrabschluss, Matura, Meisterpr¿fung oder ein Studium. Die Gemeinde gratuliert vorab allen, 

zu ihren erfolgreichen Abschl¿ssen im Jahr 2021 und w¿nscht alles Gute f¿r die weitere Berufslaufbahn. 

Nach Vorlage des Abschlussnachweises wird eine Fºrderung (ú 20,00 bzw. ú 50,00) gewªhrt.  

Margareta Luger 

Kerschbaum- 

m¿hle 

*1932 

CƻǘƻǎΥ ¦ƴǘŜǊōŜǊƎŜǊ .ŜǎǘŀǧǳƴƎΣ ¸ōōǎǘŀƭ .ŜǎǘŀǧǳƴƎ 

Theresia und Leopold Puchebner 

zur Diamantenen Hochzeit sowie  

Leopold zum 85. Geburtstag 
 

Wir entschuldigen uns f¿r unseren  

Fehler im letzten Landkurier.  

Der Hausname lautet richtig: Reifthal 

Rosa Imhof 

Oberamt 

*1931 
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FEUERBESCHAU 
Ab Jªnner 2022 
 

Feuerbeschau f¿r Ihre Sicherheit!  

Die nach den geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen regelmªÇig durchzuf¿hrende Feuerbeschau 

wird von Ihrem ºffentlich zugelassenen Rauchfang-

kehrer im Auftrag der Gemeinde Gresten-Land vor-

genommen. Dies bringt nicht nur Schutz und Si-

cherheit f¿r die Bewohner der Liegenschaften, son-

dern auch f¿r die Einsatzkrªfte, sollte es zu einem 

Notfall kommen. In enger Abstimmung mit den zu-

stªndigen Feuerwehren und der Gemeinde Gresten

-Land wird die feuerpolizeiliche Beschau durch Ih-

ren Ăºffentlich zugelassenen Rauchfangkehrerñ be-

ginnend bei den landwirtschaftlichen Objekten ab 

Jªnner 2022 durchgef¿hrt. Ziel der Beschau ist die 

Feststellung brandgefªhrlicher Zustªnde. Sie um-

fasst auch die MaÇnahmen des vorbeugenden 

Brandschutzes. Dies sollen die Entstehungen und 

Ausbreitungen von Brªnden entgegenwirken und 

bei einem Brand eine wirksame Brandbekªmpfung 

ermºglichen. Bitte bedenken Sie: Die feuerpolizeili-

che Beschau ist keine Schikane des Gesetzgebers, 

sondern dient dem Schutz und der Sicherheit f¿r 

Bewohner, Nachbarn und Einsatzkrªfte. Etwaige 

Mªngel werden vom Rauchfangkehrermeister in 

einem Protokoll festgehalten und sind innerhalb der 

vorgegebenen Frist zu beheben. Die Mªngelbehe-

bung ist dann dem Rauchfangkehrermeister mitzu-

teilen. Die Geb¿hr f¿r die feuerpolizeiliche Beschau 

ist landesgesetzlich geregelt und wird von Ihrem 

zustªndigen Rauchfangkehrermeister vorgeschrie-

ben. F¿r 2021 gelten daf¿r folgende Tarife 

( nderungen f¿r 2022 mºglich): 

¶ F¿r Wohngebªude mit maximal 2 Wohnein-

heiten inkl. Nebengebªude  ú 57,61 

¶ F¿r Bauwerke wie z.B. Gewerbe-, Industrie-

objekte, Land ï und Forstwirtschaftliche  

Anwesen, Tiefgaragen:  

 je angefangener halben Stunde  ú 48,70 

¶ F¿r Mitwirken des Feuerwehrmitgliedes:  

je angefangener halben Stunde:  ú 24,36 

Sie erhalten zeitgerecht eine Verstªndigung ¿ber 

den Besichtigungstermin von Ihrem Rauchfang-

kehrer.  

 

 

TRINKWASSERWERTE 
Wasserversorgungsanlagen 
 

Die angegebenen Werte wurden dem vom WSB 

Labor-GmbH in Krems/Donau per 08. Mªrz 2021 

ausgestellten Inspektionsbericht entnommen. Beim 

untersuchten Trinkwasser der Wasserquellen 

ĂBrunnbachquelleñ und ĂLeithenñ handelt es sich 

um physikalisch unauffªlliges Wasser mittlerer 

Hªrte ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Ver-

unreinigungen im chemischen Routinebefund.  

Weder im physikalischen, noch im chemischen Be-

fund zeigen sich gegen¿ber der letzten Untersu-

chung wesentliche  nderungen der Wasserbe-

schaffenheit. Das in Verkehr gebrachte Wasser 

entspricht im Rahmen des durchgef¿hrten Unter-

suchungsumfanges den Grenzï und Richtwerten 

der Trinkwasserverordnung (BGBI. II 304/2001) 

bzw. dem ¥LMB Kapitel B1 in der jeweils gelten-

den Fassung.  

Brunnbachquelle, Wiesergraben 08.03.2021 

Dirnbachgraben, Ungerm¿hle 08.03.2021 

 Messwerte TWV/RW 

pH-Wert 7,1 6,5-9,5 

Gesamthªrte 13,8  

Karbonathªrte (ÁdH) 13,8  

Nitrat (mg/l)  7,7  

Chlorid (mg/l)  <2 200 

Sulfat (mg/l)  4,9 250 

Calcium (mg/l)  55 400 

Eisen (mg/l)  <0,01 0,2 

Kalium (mg/l)  0,59 50 

Magnesium (mg/l)  27 150 

Natrium (mg/l)  <1 200 

 Messwerte TWV/RW 

pH-Wert 7,2 6,5-9,5 

Gesamthªrte 10,6  

Karbonathªrte (ÁdH) 10,6  

Nitrat (mg/l)  5,7  

Chlorid (mg/l)  <2 200 

Sulfat (mg/l)  7,5 250 

Calcium (mg/l)  69 400 

Eisen (mg/l)  0,019 0,2 

Kalium (mg/l)  0,58 50 

Magnesium (mg/l)  4,2 150 

Natrium (mg/l)  1,3 200 



 

 Grestner Landkurier 7/16 www.gresten-land.gv.at 



 

 Grestner Landkurier 8/16 www.gresten-land.gv.at 



 

 Grestner Landkurier 9/16 www.gresten-land.gv.at 



 

 Grestner Landkurier 10/16 www.gresten-land.gv.at 



 

 Grestner Landkurier 11/16 www.gresten-land.gv.at 

JAGDPACHT 
Einsicht und Auszahlung 
 

Die Jagdpacht der Jagdgenossenschaften Ober-

amt, Schadneramt und Unteramt wurden im  

Dezember 2021 in die Gemeindekassa eingezahlt. 

GemªÇ Ä 37, Abs.3, LGBl. 6500, liegen die Jagd-

verteilungsplªne in der Zeit von 30.12.2021 ï 

13.01.2022 wªhrend der Amtsstunden (Montag - 

Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr und Freitag 13:00 - 16:00 

Uhr) im Gemeindeamt Gresten-Land zur ºffentli-

chen Einsicht auf. Begr¿ndete Beschwerden gegen 

die Feststellung der Anteile kºnnen schriftlich im 

Gemeindeamt wªhrend der Auflage eingebracht 

werden. Die Auszahlung wird voraussichtlich am 

Sonntag, 16. Jªnner 2022 in der Zeit von 10:00 - 

12:00 Uhr im jeweiligem Gasthaus stattfinden,  

jedoch muss die Corona-Situation zum gegebenen 

Termin beachtet werden.  

Auszahlung Oberamt .éé... GH Harreither, Teufel 

Auszahlung Schadneramt é GH P¥, Pºchhacker 

Auszahlung Unteramt:  éé.. GH Kummer  

 

Die an diesem Tag nicht behobenen Anteile kºn-

nen bis spªtestens 30. Juni 2022 am Gemeinde-

amt wªhrend den Amtsstunden behoben werden.  

Eine ¦berweisung des Jagdpachtes ist, unter Ab-

zug von ¦berweisungsspesen und nach Bekannt-

gabe einer Bankverbindung an das Gemeindeamt, 

mºglich. Bagatellbetrªge unter ú 15,- werden laut 

Ä6 der Jagdverordnung nicht ¿berwiesen und sind 

nur wªhrend der angegebenen Zeit abzuholen.  

 

 

WASSERZ HLER 
Selbstablesekarten 
 

Die Bekanntgabe des Wasserzªhlerstandes erfolgt 

wieder durch die Ablesekarten, welche per Post an 

die Gemeindeb¿rger versandt werden. Um den 

Zªhlerstand zuzusenden gibt es folgende Mºglich-

keiten:  

1. Mºglichkeit: Tragen Sie den Zªhlerstand 

hªndisch auf der Karte ein und schicken sie 

diese per Post zur¿ck. (Achtung! Die Karte 

kommt nicht in das Gemeindeamt) 

2. Mºglichkeit: Mit dem Smartphone den QR-

Code einscannen und die Daten eingeben.  

3. Mºglichkeit: 

Loggen Sie sich auf 

www.zaehlerstand.at 

mit Kundennummer 

und Zugangscode ein 

und geben Sie die  

Daten an.  

RINDERBESAMUNGEN 
Einreichfrist 
 

Bis einschlieÇlich Montag, 31.01.2022 kºnnen 

noch die Rinderbesamungsscheine aus dem Ka-

lenderjahr 2021 im Gemeindeamt zur Auszahlung 

des Gemeindebeitrages vorgelegt werden. Bringen 

Sie rechtzeitig die Besamungsscheine ins Gemein-

deamt. Nach Ablaufen der 

Frist kºnnen f¿r 2021   

keine Fºrderbetrªge mehr 

ausbezahlt werden!  

 

 

RAUSCHBRANDIMPFUNG 

Anmeldung 
 

Auch 2022 besteht wieder die Mºglichkeit, seine 

Rinder f¿r die Rauschbrandimpfung anzumelden. 

Bis 28. Februar ist die Anmeldung im Gemeinde-

amt bekannt zu geben.  Die Angabe kann auch im 

Zuge der ºffentlichen Jagdpachtauszahlung am, 

Sonntag, den 16. Jªnner, in den Gasthªusern ge-

macht werden. Die Hofgeb¿hr f¿r 1-4 Rinder be-

trªgt ú 20,-, jedes weitere Rind ú 2,40/Impfung.  

 

 

ERHEBUNG KANAL 
Kurzzeitiger Stopp 
 

Die Kanalflªchenerhebung wird in Zusammenar-

beit mit der Firma Schuster aus Wieselburg erle-

digt. Da unser zustªndiger Ansprechpartner der 

Firma Schuster aus gesundheitlichen Gr¿nden f¿r 

einige Zeit ausfªllt, werden die Kanalflªchenerhe-

bungen Anfang des nªchsten Jahres wieder aufge-

nommen und weitervermessen. Die Liegenschafts-

besitzer werden zeitgemªÇ verstªndigt.  

 

 

BAUGRUND 
Siedlung Haselweg 
 

Zwei der neu aufgeschlossenen Gr¿nde der Sied-

lung Haselweg kºnnen noch erworben werden. Die 

Grundst¿cksgrºÇe variiert zwischen 700 - 1.000mĮ. 

Der Preis pro mĮ betrªgt  

ú 62,00.  

Johannes Wolmersdorfer, 

Tel.: 07487/2328-1062 
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ZERTIFIKATE - CORONA 
Testung, Impfung, Genesung 
 

Die Gemeinde Gresten-Land bietet Ihnen an, nach 

Vorlage der E-Card ein Zertifikat bez¿glich Corona 

-testung, -impfung oder -genesung kostenlos aus-

zudrucken. Dieses Zertifikat dient als Nachweis f¿r 

3G bzw. 2G und kann praktisch auf dem Handy mit 

Gr¿ner- Pass App vorgezeigt werden.  Das Zertifi-

kat ist nat¿rlich auch im Papierformat g¿ltig.  

Besitzt man eine Handy-Signatur, kann man das 

Zertifikat unter https://www.gesundheit.gv.at/

service/gruener-pass/inhalt selbst abrufen. Die 

Handy-Signatur kann ebenfalls auf 

der Gemeinde beantragt werden. Da-

zu ist wichtig, das Handy und einen 

g¿ltigen Ausweis dabei zu haben.  
 

 

CORONA - ANMELDUNG 
Impfung, Testung 
 

Gerne sind wir bei der Anmeldung f¿r eine Corona-

impfung oder -testung bei Ihrem Arzt oder Apothe-

ker behilflich. Halten Sie daf¿r Ihre E-Card und den 

Terminkalender bereit, damit es keine ¦berschnei-

dungen gibt und der dann gebuchte Termin auch 

sicher wahrgenommen werden kann.  

 

Unter notrufnoe.com/impfung finden Sie viele Infor-

mationen bez¿glich Impfung, Impfstoff und den 

Impffortschritt in Niederºsterreich. Die Impfanmel-

dung erfolgt ebenfalls ¿ber diesen Link. Die Impf-

busse sind auch weiterhin in ganz Niederºsterreich 

unterwegs und impfen die 1., 2. oder 3. Dosis. F¿r 

eine Impfung beim Impfbus muss vorher keine An-

meldung gemacht werden.  

Mºchte man die Impfung bei einem Hausarzt  

erhalten, ist eine Anmeldung erforderlich!  

 

Das Impfzentrum Wieselburg (Messegelªnde) ist 

von Montag - Freitag von 14:00 - 19:00 Uhr und  

Samstag, Sonntag und Feiertag von 09:00 -  

14:00 Uhr geºffnet.  

 

Der Impfbus kommt am Samstag, 18. Dezember 

von 10:00 - 13:00 Uhr zur Kulturschmiede Gresten.  

 

 

KINDERGARTEN 
Einschreibung 
 

Die Kindergarteneinschrei-

bung f¿r das Kindergartenjahr 

2022/23 ist am 25. Jªnner 2022 und am  

01. Februar 2022 geplant! Eingeladen sind alle 

Kinder die vor dem 28. Februar 2021 geboren 

sind. Die Eltern werden ersucht, sich entweder per-

sºnlich oder telefonisch (07487/2240) im Gemein-

deamt an einem dieser zwei Tage einen Termin 

geben zu lassen. Das notwendige Datenblatt zur 

Einschreibung ist zu Hause online unter: https://

www.noe.gv.at/noe/Kindergaerten-Schulen/

Datenblatt.html auszuf¿llen. Das Datenblatt ist voll-

stªndig ausgef¿llt zur Einschreibung in den Kinder-

garten mitzubringen.  

F¿r Kinder im letzten Jahr vor dem Schuleintritt 

ist der Kindergartenbesuch verpflichtend!  

 

 

VOLKSSCHULE 
Einschreibung 
 

Die Einschreibung f¿r das kommende Volksschul-

jahr 2022/ 2023 erfolgt im Februar 2022. Stattfin-

den wird die Einschreibung in der Volksschule 

Gresten am 21. und 22. Februar 2022. Nªhere  

Informationen unter: https://

vsgresten.jimdofree.com/  

Die Volksschule Gresten wird 

seit 01. September 2021 von 

Frau Gabriela Oelmann MSc 

BEd geleitet.  

 

 

VERSCHMUTZTE  

FAHRBAHN 
StraÇenausfahrten 
 

Es wurde beobachtet, dass Ausfahrten aus Liegen-

schaften und Feldern die Fahrbahn mit Mist und 

Erde stark verschmutzen. Die Verursacher werden 

aufgefordert, diese 

Fahrbahnverschmut-

zung nach den not-

wendigen Arbeiten 

umgehend wieder 

zu sªubern. 
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REGISTERZ HLUNG 
Statistik Austria  
 

Statistik Austria f¿hrt alle zehn Jahre eine Volks-

zªhlung durch. Daf¿r ist es wichtig zu wissen, wel-

che Personen tatsªchlich in ¥sterreich leben. Das 

Registerzªhlungsgesetz schreibt vor, dass die Da-

ten der Volkszªhlung 2021 grundsªtzlich rein aus 

Verwaltungsregistern gewonnen werden sollen. 

Im Gegensatz zu traditionellen Volkszªhlungen 

entfªllt das Ausf¿llen von Formularen durch B¿rge-

rinnen und B¿rger. In nur einem einzigen Fall er-

laubt das Registerzªhlungsgesetz, dass sich die 

Bundesanstalt Statistik ¥sterreich direkt an be-

stimmte Personen der Wohnbevºlkerung wenden 

darf. Ä 5 Abs. 5 bestimmt: ĂIst zur Ergªnzung und 

Berichtigung der Basisdaten oder zur Analyse ge-

mªÇ Abs. 4 eine Befragung der Betroffenen erfor-

derlich, so haben auf Verlangen der Bundesanstalt 

die Inhaber der Verwaltungsdaten den Namen und 

Adresse der Betroffenen der Bundesanstalt binnen 

14 Tagen bekannt zu geben. Die Betroffenen sind 

der Bundesanstalt zur zweckdienlichen Aus-

kunftserteilung verpflichtet.ñ 

Diese Personen stellen Klªrungsfªlle dar, weil sie 

in keinem anderen Verwaltungsregister als dem 

Zentralen Melderegister mit Lebenszeichen vor-

handen sind. Sie werden per RSb-Brief ange-

schrieben, mit dem sie um Auskunft ersucht wer-

den, ob sie am 31.10.2021 tatsªchlich den Haupt-

wohnsitz (= Mittelpunkt der Lebensbeziehungen) in 

¥sterreich hatten. 

 

 

SO SCHMECKT N¥ 
Schmankerl aus Gresten 

 

ĂRegionalen Lebensmitteln 

den Vorrang geben und so-

mit einen aktiven Beitrag 

zum Klimaschutz leisten ist das Gebot der Stunde. 

Regional erzeugte Lebensmittel belasten die Um-

welt aufgrund der k¿rzeren Transportwege weniger 

als importierte Ware. AuÇerdem wird heimisches 

Obst und Gem¿se reif geerntet, ist frei von Konser-

vierungsmitteln und voller Vitamine. Nutzen Sie die 

Gelegenheit zum Ăregional Einkaufenñ bei den Bªu-

erinnen und Bauern in unserer Gemeinde und ge-

nieÇen Sie frei nach dem Motto ĂSo schmeckt  

Niederºsterreichñ. 
Bauernmªrkte, Regionallªden oder heimische  

Online-Shops versorgen uns mit regionalen und 

saisonalen Produkten hºchster Qualitªt. Wenn Sie  

wissen mºchten, wo die nªchsten Direktver-

markterInnen zu finden sind, hilft  ĂSo schmeckt  

Niederºsterreichñ mit der Website 

www.soschmecktnoe.at. Dort finden Sie Informatio-

nen ¿ber regionale Einkaufsmºglichkeiten wie  

Bauernmªrkte und Regionallªden in Ihrer Nªhe. 

GESUNDE GEMEINDE 
R¿ckblick und Vorschau 
 

Die Gesunden Gemeinden Gresten und Gresten-

Land haben im Jahr 2021 trotz der Corona-

Situation viele Veranstaltungen durchf¿hren  

kºnnen. Von 11 geplanten Veranstaltungen konn-

ten  7 Termine wahrgenommen werden.   

Die aktivsten Teilnehmer der Grestner Bewegung-

schallenge erhielten bei der Abschlussveranstal-

tung am 21. Oktober eine kleine Aufmerksamkeit 

f¿r ihre Leistungen. Gewinnerin in Gresten-Land  

war Katharina Rana und der aktivste Teilnehmer 

Tobias Ellinghausen. AuÇerdem wurden unter al-

len Teilnehmern 20 GWG-Gutscheine im Wert von 

je ú 20,- verlost.  

Leider mussten die letzten  

beiden Termine ĂPower Fr¿h-

st¿ck nach der TCMñ mit Karin 

Riedl und der Vortrag ĂFit ein 

Leben langñ mit Oberarzt Dr. 

Paumann gemeinsam mit dem 

Programm ĂVorsorge aktivñ 

abgesagt  werden. Diese  

Veranstaltungspunkte sollen allerdings im nªchs-

ten Jahr wieder aufgegriffen und nachgeholt wer-

den.  

 

2022 soll der Schwerpunkte im Ersten Halbjahr auf 

Ernªhrung und im Zweiten Halbjahr auf Bewegung 

liegen. Dazu werden im Arbeitskreis der Gesunden 

Gemeinde wieder interessante Vortrªge und Work-

shops organisiert, um den B¿rgern von Gresten-

Land  und Gresten ein vielfªltiges Jahresprogramm 

f¿r 2022 bieten zu kºnnen.  

http://www.soschmecktnoe.at
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ENERGIE.VORBILD 
Gemeinde ist Vorreiter 

 

Seit 2013 sind Gemeinden per N¥ Energieeffi-

zienzgesetz verpflichtet, ihre Energieverbrªuche 

durch eine Energiebuchhaltung zu ¿berwachen. 

Um die Qualitªt der Energiebuchhaltung zu  

steigern, gibt es seit 2016 das Projekt 

ĂEnergie.Vorbild.Gemeindenñ. Beim Energie- & 

Umwelt-Gemeindetag 2021 der Energie- und Um-

weltagentur N¥ wurde Gresten-Land als eine von 

130 Gemeinden als Energie.Vorbild.Gemeinde 

ausgezeichnet.  

Grundlage f¿r den Erhalt der Auszeichnung waren 

umfassende Energieberichte f¿r die Jahre 2016 bis 

2020. Darin enthalten sind neben den Energiever-

brªuchen der Gemeindegebªude und Anlagen 

auch Vorschlªge f¿r energetische Verbesserungen. 

Die Vorschlªge werden im Gemeinderat diskutiert, 

um so die Energieeffizienz in der Gemeinde voran-

zutreiben. Das Land Niederºsterreich unterst¿tzt 

mit der Energie- und Umweltagentur N¥ und der 

Energieberatung N¥ bei der Berichterstellung und 

Datenerfassung im Energiebuchhaltungspro-

gramm. Niederºsterreich hat als erstes Bundes-

land die landesweiten Klimaziele auf jede Gemein-

de heruntergebrochen.   
 

 

HAUPTVERSAMMLUNG 
Feuerwehr Gresten-Land 
 
Am Sonntag den 19.9.2021 fand im Gasthaus  

Durlm¿hle die 83. Hauptversammlung statt. Zu Be-

ginn wurde den verstorbenen Kameraden gedacht, 

insbesondere OLM Ritzinger Engelbert der am Be-

ginn des vorigen Jahres verstorben ist. Im An-

schluss sprachen OBI Johann Fr¿hwald und 

 

BI Daniel Grabner die Gelºbnisformel f¿r ihre neue 

Periode im Feuerwehrkommando. Diese bedank-

ten sich dann beim Vizeb¿rgermeister OV Herbert 

Leichtfried f¿r seine 31 Jahre, die er in der Verwal-

tung der Feuerwehr Gresten-Land tªtig war und 

w¿nschten alles Gute f¿r seine Aufgaben im Be-

zirksfeuerwehrkommando. Danach wurden Manf-

red Leichtfried und Martin Leichtfried als neue Ver-

waltung in der Feuerwehr bestellt. 

F¿r seine langjªhrige Unterst¿tzung und Zusam-

menarbeit mit der Feuerwehr wurde Altb¿rger-

meister Leopold Latschbacher, als Ehrenmitglied in 

der Feuerwehr aufgenommen. Ebenfalls wurde  

BI Franz Grabner f¿r seine Arbeit und Engagement 

in seinen beiden Funktionsperioden als Komman-

dant-Stellvertreter zum Ehrenbrandinspektor  

befºrdert. Stolz darf die Freiwillige Feuerwehr 

Gresten-Land berichten, dass sie nun f¿nf neue 

Mitglieder zªhlen: Benjamin Scharner, Johannes 

Rumpl , Johanna Pºchhacker, David Lengauer und 

Mathias Pºchhacker. Text: FF Gresten-Land 

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und eNu-

Geschªftsf¿hrer Herbert Greisberger gratulieren  Bgm. 

OSR Erich Buxhofer und EGR Mathias Aigner zur Aus-

zeichnung als Energie.Vorbild.Gemeinde! 

Foto: A1-fotografie-c.hinterndorfer 

Stehend von links: Josef 

Pºchhacker, Mathias 

Leichtfried, Josef Leicht-

fried, David Lengauer, 

Herbert Leichtfried, Ma-

thias Scheiblauer, Ernst 

Schachinger, Stefan Bo-

genreiter, Daniel Grabner, 

Martin Leichtfried, Benja-

min Scharner, Johannes 

Rumpl, Johanna Pºch-

hacker, Mathias Pºch-

hacker, Manfred Leicht-

fried, Roland Hudl 

Sitzend von links: Franz 

Grabner, Bgm OSR Erich 

Buxhofer, Johann Fr¿h-

wald, Franz Spendlhofer 

Foto: FF Gresten-Land 
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Von links: Jugendgemeinderat Johann Halbartschlager,  

Sebastian Pºchacker, Thomas Wailzer, Viktoria Lechner,  

Michael Plank, Vizeb¿rgermeister Herbert Leichtfried  

Foto: Hans Karner 

JUNGB¦RGERFEIER  
Jahrgang 2003 
 

Heuer fand erstmals die Jungb¿rgerfeier der Ge-

meinde Gresten-Land statt. Aufgrund der Corona 

Situation musst diese im Vorjahr leider abgesagt 

werden. Gemeinsam mit Jugendgemeinderat  

Johann Halbartschlager und Vizeb¿rgermeister 

Herbert Leichtfried verbrachten die drei Jungb¿rger 

einen gem¿tlichen Abend in der Pizzeria Napoli. 

 

 

 

 

 

ALLERHEILIGEN  
Kameradschaftsbund 
 

Traditionell wurde am 01. November der gefalle-

nen Soldaten in Kriegszeiten gedacht und als Zei-

chen ein Kranz an der Gedenkstªtte niedergelegt. 

Nach der Segnung durch Geistlichen Rat Herrn 

Pfarrer Franz Sinhuber marschierte der Kamerad-

schaftsbund unter musikalischer Begleitung der 

Ortskapelle durch Gresten.  

CHRISTBAUMSPENDE 
Gemeindeamt 
 

Ein herzliches Dankeschºn 

gilt der Familie Seefried, 

die der Gemeinde Gresten

-Land wieder einen schº-

nen Christbaum gespendet 

hat. Es ist schon Tradition, 

dass der Baum von den 

Bauhofarbeitern vor dem 

1. Adventwochenende vor 

dem Gemeindeamt aufge-

stellt wird und f¿r die Ein-

stimmung auf die Weih-

nachtszeit sorgt. Danke 

auch bei der Firma Kraml, 

die beim Aufstellen mitge-

holfen hat.   

 

 

LANDJUGEND  
Jahreshauptversammlung 

 
Die Neuwahlen und Jahreshauptversammlung der 

Landjugend Gresten wurden am 02. Oktober 2021 

im Stadel beim Karl-Wirt abgehalten. Die Leitung 

bedankte sich bei den Mitgliedern f¿r das  

erfolgreiche Sprengeljahr und lieÇ es Revue passie-

ren. Nach den Neuwahlen bedankten sich Julia 

Plank und Mathias Leichtfried f¿r ihre Wiederwahl 

als Leitung und d¿rfen sich ¿ber 9 neue Mitglieder   

freuen. 

Foto: Josef Heigl 

Von links stehend: Magdalena Schausberger, 

Pºchacker Kerstin, Lukas Plank, Lukas Ritzinger,  

Johannes Rumpl, Viktoria Lechner, Tobias Teufl, 

Magdalena Plank, Thomas Wailzer, Patrick List 

Von links sitzend: Lisa Hofmacher, Mathias Leichtfried, 

Julia Plank, Patrik Ritzinger 

Foto: Landjugend Gresten 


